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RS OGH 1997/12/9 5Ob435/97z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1997

Norm

WEG 1975 §2 Abs2 Halbsatz2

WEG 1975 §2 Abs2 Z1

Rechtssatz

§ 2 Abs 2 Z 1 WEG wird so gedeutet, daß ein Wohnungseigentümer mangels entgegenstehender Vereinbarung

(abgesehen vom Sonderfall des § 4 Abs 2 WEG 1975) weder zur Abtretung von Miteigentumsanteilen noch zur

Änderung einer vereinbarten Gebrauchsordnung gezwungen werden kann. Unantastbar ist auch das dem

Wohnungseigentümer zustehende ungeschmälerte Gebrauchsrecht an jenen Teilen der Liegenschaft, die der

allgemeinen Benützung dienen.
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